
Statuten des Vereins VIMÖ - ZWEIGVEREIN WIEN 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 

1. Der Verein führt den Namen "VIMÖ Verein Intergeschlechtlicher Menschen 
Österreich ZWEIGVEREIN WIEN".  

2. Er hat seinen Sitz in "WIEN" und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Öster-
reich und darüber hinaus 

3. Der Verein ist ein Zweigverein von ZVR: 1235838269 
 
§ 2 Zweck 
 
Der Verein, dessen Tätigkeit gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, 
bezweckt:  
 

• die Steigerung der Lebensqualität intergeschlechtlicher Menschen und ih-
rer Angehörigen  

• die Förderung des Bewusstseins der Existenz und der Probleme interge-
schlechtlicher Menschen in der Gesellschaft (Enttabuisierung) 

• die Förderung des Bewusstseins für Intergeschlechtlichkeit als Variationen 
und nicht als Störungen der Geschlechtsentwicklung (Depathologisierung)  

• die Durchsetzung der Menschenrechte für intergeschlechtliche Menschen - 
vor allem das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit und das 
Recht auf Schutz vor Diskriminierung. 

• Wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Intergeschlechtlichkeit 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der Bundesabgabenordnung – BAO §§34.  
 
§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 
Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 1 und 2 angeführten ideellen und 
materiellen Mittel erreicht werden. 
 

1. Als ideelle Mittel dienen: 
 

• Einrichtung einer Selbsthilfegruppe und (regelmäßige) Abhaltung von 
Treffen 

• Zur-Verfügung-Stellen von Beratungsangeboten und Hilfestellung beim 
Finden weiterführender (psycho-sozialer und medizinischer) Betreu-
ungsangebote für intergeschlechtliche Menschen und deren Angehörige 

• Aufklärungsarbeit aus der Expertise von intergeschlechtlichen Men-
schen im Umgang mit Medizin, psycho-sozialer Betreuung, Identitätsfin-
dung, Stärkung des Selbstbewusstseins. 

• die Anregung und Mitgestaltung der öffentlichen Auseinandersetzung 
mit der Thematik. 

• die Schaffung der Möglichkeit einer freien Wahl der Geschlechtsidentität 
- inklusive das Recht auf einen frei gewählten Geschlechtseintrag. 



• Förderung des Bewusstseins für Intergeschlechtlichkeit bei relevanten 
Entscheidungsträger*innen 

• Vorträge und Versammlungen, Exkursionen, Diskussionsabende 
• Herausgabe von (periodischen) Publikationen 
• Durchführung kultureller Veranstaltungen im Zusammenhang mit Inter-

geschlechtlichkeit 
• Einrichtung einer Bibliothek 
• Veranstaltung von Workshops und Seminaren 
• Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation 
• Durchführung von Forschungsprojekten, Studien auf dem Gebiet der In-

tergeschlichkeit 
• Errichtung von Netzwerken zur Unterstützung der Vereinsziele  

 
Sofern dies dem Vereinszweck dient, ist der Verein weiters berechtigt, 
 

• sich an (gemeinnützigen oder nicht gemeinnützigen) Kapitalgesellschaf-
ten zu beteiligen, 

• sich Erfüllungsgehilfen gemäß § 40 Abs 1 Bundesabgabenordnung 
(BAO) zu bedienen oder selbst als Erfüllungsgehilfe tätig zu werden. 

• Geldmittel oder sonstige Vermögenswerte gemäß § 40a Z 1 BAO spen-
denbegünstigten Organisationen mit einer entsprechenden Widmung 
weiterzuleiten, sofern zumindest ein übereinstimmender Organisations-
zweck besteht.  

• Lieferungen oder sonstige Leistungen gemäß § 40a Z 2 BAO auf entgelt-

licher Basis und maximal zu Selbstkosten an andere gemeinnützige oder 

mildtätige Organisationen zu tätigen, sofern zumindest ein übereinstim-

mender Zweck vorliegt, 

• Geldmittel gemäß § 40b Bundesabgabenordnung für Preise und Stipen-

dien zur Verfügung zu stellen. 

Es dürfen an Mitglieder oder nahestehende Personen keinerlei Vermögensvor-

teile zugewendet werden. Die gesammelten Spendenmittel müssen ausschließ-

lich für die angeführten begünstigten Zwecke verwendet werden. 

 
2. Die erforderlichen materiellen Mittel werden aufgebracht durch: 

 
• Mitgliedsbeiträge  
• Subventionen und Zuwendungen der öffentlichen Hand 
• Erträgnisse aus Veranstaltungen und vereinseigenen Unternehmungen  
• Unterstützung durch Privatpersonen und Unternehmen 
• Sponsoring, Werbeeinnahmen 
• Spenden, Sammlungen, Bausteinaktionen, Flohmärkte 
• Verkauf vereinseigener Publikationen 
• Vermächtnisse, Schenkungen 
• sonst. Zuwendungen 
• Einlagen durch die Mitglieder 

 
 



Überschüsse aus all diesen angeführten Tätigkeiten müssen ausschließlich und 
unmittelbar der Förderung der gemeinnützigen Zwecke des Vereins dienen. Die 
Mitglieder des Vereins dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Glei-
ches gilt bei Ausscheiden aus dem Verein, bei Auflösung des Vereins sowie bei 
Wegfall des begünstigten Zwecks.  Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütung begünstigt werden. 

Der Verein kann, soweit die materiellen Mittel und der Vereinszweck dies zulas-
sen, Angestellte haben und sich überhaupt Dritter bedienen, um den Zweck zu er-
füllen. Auch an Vereinsmitglieder, darin eingeschlossen Vereinsfunktionäre, kann 
Entgelt bezahlt werden, sofern dies auf Tätigkeiten bezogen ist, die über die Ver-
einstätigkeiten im engsten Sinn hinausgehen; derartiges Entgelt hat einem Dritt-
vergleich standzuhalten. 

§ 4 Arten der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche 
und Ehrenmitglieder. 

2. Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteili-
gen. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor 
allem durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrages fördern. Ehrenmit-
glieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den 
Verein ernannt werden. 

 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglieder des Vereins können alle physischen und juristischen Personen 
werden. 

2. Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern 
entscheidet der Vorstand. 

3. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch 
die Generalversammlung. 

4. Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von or-
dentlichen und außerordentlichen Mitgliedern durch die Vereinsgründer*in-
nen, im Fall eines bereits bestellten Vorstands durch diesen. Diese Mit-
gliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins wirksam. Wird ein Vor-
stand erst nach Entstehung des Vereins bestellt, erfolgt auch die (defini-
tive) Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis dahin 
durch die Gründer*innen des Vereins. 

 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Ver-
lust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch Aus-
schluss. 

2. Der Austritt kann nur mit Datum „31.Dezember“ jeden Jahres erfolgen. Er 
muss dem Vorstand mindestens „1“ Woche vorher schriftlich mitgeteilt 



werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Aus-
trittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe 
maßgeblich. 

3. Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimali-
ger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist 
länger als sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rück-
stand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbei-
träge bleibt hiervon unberührt. 

4. Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand auch 
wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehren-
haften Verhaltens verfügt werden. 

5. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs. 4 genann-
ten Gründen von der Generalversammlung über Antrag des Vorstandes 
beschlossen werden. 

 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teil-
zunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das 
Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive 
Wahlrecht steht nur den ordentlichen und Ehrenmitgliedern zu. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu 
fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck 
des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und 
die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und au-
ßerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbei-
träge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflich-
tet. 

3. Eventuell geleistete Einlagen werden bei Vereinsaustritt oder Auflösung 
des Vereins an die Mitglieder retourniert. 

 
§ 8 Vereinsorgane 
 
Organe des Vereines sind die  
 

1. Generalversammlung (siehe § 9 und § 10), 
2. der Vorstand (siehe § 11 bis § 13),  
3. die Rechnungsprüfer*innen (siehe § 14) und 
4. das Schiedsgericht (siehe § 15). 

 
§ 9 Die Generalversammlung 
 

1. Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt. 
2. Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vor-

standes, der ordentlichen Generalversammlung oder auf schriftlichen be-
gründeten Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder oder auf 
Verlangen der Rechnungsprüfer*innen binnen vier Wochen statt. 

3. Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen General-
versammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem 



Termin schriftlich (Brief, Fax, Email) an die vom Mitglied zuletzt bekannt 
gegebene Adresse einzuladen. Die Anberaumung der Generalversamm-
lung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung er-
folgt durch den Vorstand. 

4. Anträge zur Generalversammlung sind mindestens fünf Tage vor dem Ter-
min der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen. 

5. Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einbe-
rufung einer außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Ta-
gesordnung gefasst werden. 

6. Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. 
Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mitglieder und die Ehrenmitglie-
der. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden durch 
einen Bevollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf 
ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zu-
lässig.  

7. Die Generalversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienen 
stimmberechtigten Mitglieder bzw. ihrer Vertreter*innen beschlussfähig. 

8. Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfol-
gen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit (50% +1 der Stimmbe-
rechtigungen). Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereines geändert 
oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen. 

9. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmensch, in dessen 
Verhinderung sein*e Stellvertreter*in. Wenn auch diese*r verhindert ist, so 
führt den Vorsitz eine vom Vorstand bestimmte Person. 

10. Mitgliederversammlungen können auch ohne physische Anwesenheit der 
Teilnehmer*innen durchgeführt werden. In diesem Fall gelten die Bestim-
mungen für die Abhaltung von Mitgliederversammlungen unter physischer 
Anwesenheit der Teilnehmer*innen sinngemäß, wobei eine technische Lö-
sung zu wählen ist, die sicherstellt, dass allen teilnahmeberechtigten Mit-
gliedern der barrierefreie Zugang zur Versammlung gewährleistet wird. Die 
Entscheidung, ob eine virtuelle Versammlung durchgeführt werden soll und 
welche Verbindungstechnologie dabei zum Einsatz kommt, wird vom Vor-
stand getroffen. Die Mitgliederversammlung ist in Form einer moderierten 
virtuellen Versammlung iSd § 3 VirtGesG durchzuführen, Versammlungs-
leitung ist der*die Vorsitzende der Mitgliederversammlung gem § 9.9 dieser 
Statuten. 

11. Beschlüsse, mit Ausnahme des Auflösungsbeschlusses, können auch 
schriftlich oder elektronisch als Umlaufbeschluss gefasst werden. Als abge-
gebene Stimmen zählen in diesem Fall alle binnen 10 Kalendertagen ab 
Zustellung des Antrags beim Obmensch eingelangten, vom jeweiligen 
Stimmberechtigten übermittelten Briefe, oder E-Mails. 

 
 
§ 10 Aufgabenkreis der Generalversammlung 
 
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

1. Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des 
Rechnungsabschlusses;  



2. Beschlussfassung über den Voranschlag;  
3. Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der 

Rechnungsprüfer*innen;  
4. Genehmigung von Rechtsgeschäften von Vorstandsmitgliedern bzw. Rech-

nungsprüfer*innen mit dem Verein ab einer Höhe von Tausend Euro; 
5. Entlastung des Vorstandes;  
6. Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und für außer-

ordentliche Mitglieder;  
7. Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;  
8. Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung 

des Vereines;  
9. Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung ste-

hende Fragen. 
 
§ 11 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern, und zwar aus  
• Obmensch 
• Obmensch-Stellvertreter*in 
• Kassier*in 
• Schriftführer*in 

2. Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat 
bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein 
anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Geneh-
migung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt 
der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf 
unvorhersehbar lange Zeit aus, ist jede*r Rechnungsprüfer*in verpflichtet, 
unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der 
Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprü-
fer*innen handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jedes ordentli-
che Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung ei-
ner*s Kurator*in/s beim zuständigen Gericht zu beantragen, die*der umge-
hend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat. 

3. Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist 
möglich. 

4. Der Vorstand wird vom Obmensch, in dessen Verhinderung von seine*r 
Stellvertreter*in schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch dieser auf un-
vorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied 
den Vorstand einberufen. 

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen 
wurden und auch alle anwesend sind. 

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse einstimmig. 
7. Den Vorsitz führt der Obmensch. 
8. Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion 

eines Vorstandsmitgliedes durch Enthebung (siehe § 11 Abs. 9) und Rück-
tritt (siehe § 11 Abs. 10). 

9. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder ein-
zelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des 
neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitgliedes in Kraft. 



10. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. 
Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des 
gesamten Vorstandes an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt 
wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (siehe § 11 Abs. 2) eines Nachfolgers 
wirksam. 

 
§ 12 Aufgabenkreis des Vorstandes 
 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines, er ist das Leitungsorgan im 
Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch 
die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungs-
bereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 
 

1. Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschafts-
berichtes und des Rechnungsabschlusses im Sinne des Vereinsgesetzes 
2002;  

2. Einberufung und Vorbereitung der ordentlichen und der außerordentlichen 
Generalversammlung;  

3. Verwaltung des Vereinsvermögens;  
4. Aufnahme (je nach § 5 Abs. 2) und Ausschluss von Vereinsmitgliedern 
5. Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereines. 
6. Unbeschadet des § 10 Punkt 7 dieser Statuten, ist der Vorstand ermächtigt, 

selbst eine Statutenänderung zu beschließen, falls eine Änderung der Sta-

tuten erforderlich ist, um den Gemeinnützigkeitsstatus und den Status als 

spendenbegünstigte Organisation iSd § 4a EStG 1988 des Vereins aufrecht 

zu erhalten und/oder den Gemeinnützigkeitsstatus und den Status als spen-

denbegünstigte Organisation iSd § 4a EStG 1988 zu erlangen. Der Umfang 

dieser Ermächtigung ist auf jene notwendigen Änderungen beschränkt, die 

von den zuständigen Behörden gefordert werden oder die sich aus den an-

wendbaren Gesetzen ergeben. Ein solcher Beschluss des Vorstands erfor-

dert eine Zweidrittelmehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden 

stimmberechtigten Vorstandsmitglieder. Über eine solche Statutenänderung 

sind die Mitglieder spätestens in der nächstfolgenden Mitgliederversamm-

lung nachträglich zu informieren. 

 
Der Vorstand kann eine Person mit der Führung der laufenden Geschäfte be-
trauen, diese ist von in § 13 Abs. 1 genannten Personen mit den notwendigen 
Vollmachten auszustatten. 
 
§ 13 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 
 

1. Der Obmensch vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen 
des Vereines bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Obmensch 
oder oder eines der in §11 Abs. 1 genannten Vorstandsmitglieder, auch in 
Geldangelegenheiten (= vermögenswerte Dispositionen). Rechtsgeschäfte 
zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verein bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
außerdem der Genehmigung eines anderen Vorstandsmitgliedes. 



2. Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertre-
ten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in § 13 Abs.1 
genannten Personen erteilt werden.  

3. Bei Gefahr im Verzug ist der Obmensch berechtigt, auch in Angelegenhei-
ten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vor-
standes fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu 
treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das 
zuständige Vereinsorgan.  

4. Der Obmensch führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vor-
stand.  

5. Der*die Obmensch-Stellverteter*in hat den Obmenschen bei der Führung 
der Vereinsgeschäfte zu unterstützen.  

6. Dem*der Schriftführer*in obliegt die Führung der Protokolle der Generalver-
sammlung und des Vorstandes.  

7. Der*die Kassier*in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines 
verantwortlich.  

8. Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Obmenschen der*die Ob-
mensch-Stellvertreter*in. 

 
§ 14 Die Rechnungsprüfung 
 

1. Zwei Rechnungsprüfer*innen werden von der Generalversammlung auf die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich.  

2. Den Rechnungsprüfer*innen obliegt die laufende Geschäftskontrolle und die 
Überprüfung des Rechnungsabschlusses auf die Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Sie ha-
ben der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu be-
richten.  

3. Im übrigen gelten für die Rechnungsprüfer*innen die Bestimmungen über 
die Bestellung, die Abwahl und den Rücktritt der Organe sinngemäß (§ 11 
Abs. 3, 8, 9 und 10 letzter Satz). 

 
§ 15 Das Schiedsgericht 
 

1. Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitig-
keiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen.  

2. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei unbefangenen ordentlichen Vereins-
mitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass jeder Streitteil dem 
Vorstand binnen einer Woche ein unbefangenes ordentliches Mitglied als 
Schiedsrichter*in schriftlich namhaft macht. Die beiden namhaft gemachten 
Schiedsrichter*innen wählen binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentli-
ches Mitglied zur*m Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los.  

3. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner 
Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem 
Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig. 
Das Schiedsgericht ist kein Schiedsgericht nach den §§ 577 der ZPO  (Zi-
vilprozessordnung). 

 



§ 16 Auflösung des Vereines 
 

1. Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer eigens zu diesem 
Zweck einberufenen außerordentlichen Generalversammlung und nur mit 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigungen beschlossen 
werden. 

2. Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden 
ist - über die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie eine*n Ab-
wickler*in zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem diese*r das 
nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertra-
gen hat. 

3. Im Fall der (freiwilligen oder behördlichen) Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall der begünstigten Zwecke muss das verbleibende Vermögen für die 
angeführten Zwecke des Vereins (§ 2) verwendet werden.  

4. Es darf keine Ausschüttung von Vereinsvermögen an Mitglieder erfolgen, 
von Mitgliedern geleistetete Einlagen werden jedoch rückerstattet. Jegliche 
Form der Verzinsung der Einlagen ist ausgeschlossen. 

 


